
 

 

Altreaktoren – bitte nicht stören! 
 
 

Das gegenüber neueren AKW erheblich niedrigere Sich erheits- 
niveau und die Störfallbilanzen sprechen gegen eine  Laufzeitverlän-

gerung der Altreaktoren Neckarwestheim I und Philip psburg I 
 
 

Franz Untersteller 
stellv. Vorsitzender und energiepolitischer Sprecher 
der Grünen im baden-württembergischen Landtag 

 
 
 
Schichtende für den Neckarwestheimer Altreaktor? 
 
Wird das Kernkraftwerk Neckarwestheim I in den kommenden Wochen und Monaten 
auch nur annähernd mit der für den Reaktor üblichen Leistung betrieben, dann wird 
die für die Anlage noch verbleibende Restrommenge spätestens im Frühjahr dieses 
Jahres abgearbeitet sein. Laut offiziellen Zahlen des Bundesamts für Strahlenschutz 
wurden in dem AKW zwischen Januar und September 2009 genau 3.518,46 Giga-
wattstunden (GWh) Strom erzeugt. Die ab Ende September noch verbleibende  
Reststrommenge belief sich demnach auf 2.942,52 GWh. 
 
Legt man die durchschnittliche monatliche Stromproduktion während der Wintermo-
nate 2009 von rund 430 GWh zugrunde, würde die Betriebserlaubnis für GKN I ge-
mäß Atomgesetzes (§ 7 Abs. 1a Satz 1 ATG) voraussichtlich im April/Mai automa-
tisch erlöschen. 
 
Bekanntlich hat die neu gewählte Bundesregierung angekündigt, den im April 2002 in 
Kraft getretenen Atomkonsens, der eine stufenweise Abschaltung der deutschen 
Atomkraftwerke bis voraussichtlich 2021 vorsieht, wieder aufheben zu wollen. Wie 
eine Laufzeitverlängerung im Detail aussehen soll bzw. welche der 17 in Deutsch-
land noch in Betrieb befindlichen Reaktoren länger am Netz bleiben können, wird laut 
Bundesumweltminister Röttgen erst mit dem für Herbst 2010 angekündigten neuen 
Energiekonzept entschieden werden. 
 
Für Deutschlands zweitältestes AKW Neckarwestheim I käme dieser Termin aller-
dings zu spät. Die einzigste Möglichkeit für die EnBW als Betreiberin eine endgültige 
Abschaltung des 1976 ans Netz genommenen 840 MW-Druckwasserreaktors zu ver-
hindern, bestünde in einem erneuten Antrag auf Übertragung von Strommengen ei-
nem ihrer neueren Kernkraftwerks auf den Altreaktor. Ein solcher Schritt wirft aller-
dings eine Reihe von kritischen Fragen auf.  
 
 
 



 

 

Gestern noch unsicher - heute wieder sicher? 
 
Im Dezember 2006 hatte die „EnBW Kernkraft GmbH“ als Anlagenbetreiberin der 
beiden Neckarwestheimer Anlagen beim Bundesumweltministerium erstmals einen 
Antrag auf Übertragung einer Strommenge von 46,9 Terrawattstunden (TWh) von 
dem neusten deutschen Reaktor Neckarwestheim II auf GKN I gestellt. Mit einem auf 
gut 100 Seiten ausführlich begründeten Rechtsbescheid hatte das BMU im Juni 2008 
dieses Anliegen abgelehnt. Dabei stützte sich die oberste Atomaufsichtsbhörde ganz 
wesentlich auf mehrere in seinem Auftrag von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit  
(GRS) und diversen Unterauftragnehmern erstellten vergleichenden Sicherheitsana-
lyse zwischen dem 1989 in Betrieb genommenen Reaktor Neckarwestheim II und 
dem 22 Jahre zuvor ans Netz genommenen - und nach Biblis A – aktuell zweitältes-
ten deutschen Reaktor GKN I. Im Vorfeld wurden seinerzeit 23 zu untersuchende si-
cherheitstechnisch relevante Ereignisse (z.B. Ausfall der betrieblichen Speisewasser-
versorgung, anlageninterner Brand oder Versagen eines Dampferzeuger-Heizrohres) 
sowie wichtige Betriebs- und Auslegungsmerkmale (z.B. Flugzeugabsturz, Erdbe-
ben) bestimmt, anhand derer ein Sicherheitsvergleich zwischen beiden Anlagen 
durchgeführt werden sollte. Dabei lassen die im BMU-Rechtsbescheid enthaltenen 
Ergebnisse der erwähnten Sachverständigengutachten an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. 
 
Ohne an dieser Stelle in die Details gehen zu wollen (siehe hierzu unter 
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/neckarwestheim_bescheid.pdf) 
kann festgestellt werden, dass bei fast allen der 23 den Gutachten zugrundeliegen-
den Bewertungsgegenständen der Altreaktor GKN I schlechter abschneidet und teil-
weise erheblich weniger Reserven für die Vermeidung bzw. Beherrschung von Stör-
fällen aufweist als die Nachbaranlage jüngeren Datums.  
 
Es ist aus meiner Sicht nicht erkennbar, wie das Bu ndesumweltmi-
nisterium im Falle eines neuerlichen EnBW-Antrags, der wiederum 
eine Strommengenübertragung von GKN II auf die Alta nlage GKN I 
zum Gegenstand hätte, die Rolle rückwärts hin zu ei ner völlig neuen 
Rechtsposition begründen will. Dass die Hausspitze der obersten 
Atomaufsichtsbehörde gewechselt hat, kann in einem Rechtsstaat 
wohl kaum als Begründung dafür ausreichen, um die v or anderthalb 
Jahren in einem Rechtsbescheid dargelegten Sicherhe itsbedenken 
jetzt plötzlich zu negieren. 
 
 
Störfallbilanzen  
 
Neben dem gegenüber neueren Anlagen niedrigeren Sicherheitsniveau spricht aber 
auch die bisherige Störfallbilanz von Neckarwestheim I – übrigens auch die des  
1979 in Betrieb genommenen Siedewasserreaktors Philippsburg I – eine deutliche 
Sprache. 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/neckarwestheim_bescheid.pdf


 

 

Ein wesentlicher Grund hierfür sind betriebsbedingte, technische Alterungsprozesse 
in den Reaktoren, die trotz Nachrüstmaßnahmen nur bedingt gestoppt werden kön-
nen und so das Sicherheitsniveau der Anlagen mit zunehmendem Alter reduzieren. 
Beispiel für typische Altersschäden bei den Anlagen bzw. Anlagenbauteilen sind: 
Erosionsprozesse, Risse in Bauteilen als Folge langjähriger betrieblicher Belastun-
gen, Veränderung elektrischer Kenngrößen bis hin zu veränderten Eigenschaften 
von Schmierstoffen.  
 
In Bezug auf GKN I liest sich dies in dem erwähnten Ablehungsbescheid des BMU 
vom Juni 2008 wie folgt: 
 

„Aus der Auswertung der Betriebserfahrung hinsichtlich Trends meldepflichti-
ger Ereignisse ….....ist ersichtlich, dass die mittleren jährlichen Ereignisraten 
im GKN I höher sind als die des GKN II. Insbesondere im Bereich der Ereig-
nisse mit Alterungsrelevanz ist im GKN I eine um den Faktor 4 höhere Ereig-
nisrate festzustellen.“ 
 

Weiter führt der Rechtsbescheid der obersten Atomaufsichtsbehörde dann aus:  
 

„Ereignisse mit Anforderung einer Sicherheitseinrichtung sowie mit Fehlanre-
gung einer Sicherheitseinrichtung, die hautsächlich auf Fehlern bei der In-
standhaltung beruhten oder durch Ausfälle in der E- und Leittechnik verur-
sacht wurden, treten bei GKN I rund zehnmal häufiger auf als bei GKN II. Bei 
GKN I traten fünfmal so viele Ereignisse mit Anforderung des Notstromsys-
tems auf, d.h., Ereignisse, bei denen die Stromversorgung sicherheitstech-
nisch wichtiger Verbraucher nicht mehr durch betriebliche Systeme gewähr-
leistet wurde und es dadurch zu einer Anforderung von Notstromaggregaten 
kam, als bei GKN II. 
 
Aufgrund des größeren Erfahrungs- und Erkenntniszuwachses bei der ca. 12 
Jahre späteren Fertigstellung des GKN II besteht eine höhere Qualität in der 
Auslegung und Herstellung und es traten somit als Resultat weniger Ereignis-
se auf.“ 
 

Auch noch so aufwändige Nachrüstmaßnahmen können nicht verhindern, dass sich 
Anlagen wie Neckarwestheim I und der drei Jahre später ans Netz gegangene Sie-
dewasserreaktor Philippsburg I mit zunehmendem Alter immer weiter von dem bei 
der Genehmigung von Neuanlagen anzulegenden Stand von Wissenschaft und 
Technik entfernen. Auf den Punkt gebracht heißt dies, dass beide Anlagen in ihrer 
aktuellen Auslegung heute nicht mehr genehmigungsfähig wären. 
 
 
Die Bilanz meldepflichtiger Ereignisse seit Inbetri ebnahme 
 
Mit insgesamt 419 „meldepflichtigen Ereignissen“ in 33 Betriebsjahren (Stichtag 31. 
März 2009) nimmt GKN I in der Pannenstatistik der bundesdeutschen Kernkraftwer-
ke Platz 2 ein. Die Anlage liegt damit direkt hinter dem ebenfalls 1976 in Betrieb ge-



 

 

nommenen und noch immer wegen mehrerer schwerer Störfälle abgeschalteten 
AKW Brunsbüttel (455 meldepflichtige Ereignisse).  
 
Legt man die Zahl der Störfälle um, ergeben sich daraus für Neckarwestheim I im 
Schnitt pro Jahr 13 gegenüber der Atomaufsichtsbehörde meldepflichtige Ereignisse. 
Übertroffen wird der EnBW-Altreaktor dabei nur von dem Pannenmeiler Brunsbüttel 
(14 meldepflichtige Ereignisse pro Jahr). Im vorderen Feld dieser Statistik findet sich 
auch der ältere der beiden Philippsburger Reaktoren, der es seit seiner Inbetriebnah-
me im Frühjahr 1979 auf die stattliche Anzahl von 329 meldepflichtigen Ereignissen 
gebracht hat. Mit 11 meldepflichtigen Störfällen pro Jahr bringt ihm dies ebenfalls ei-
nen Platz im vorderen Drittel der Statistik ein. Weitere Details ergeben sich aus den 
Daten der nachfolgenden auf Zahlen des Bundesamts für Strahlenschutz basieren-
den Tabelle. 
 
 
Kernkraftwerke in Deutschland –Meldepflichtige Erei gnisse seit Inbetriebnahme 
 

 
 
Quelle: Bundesamt f. Strahlenschutz  
http://www.bfs.de/de/kerntechnik/ereignisse/standorte/karte_kw.html  
 
 
Meldepflichtige Reaktorschnellabschaltungen – GKN I  und KKP I 
nehmen Spitzenplatz unter den 17 deutschen AKW ein 
 
Unter der Fülle der meldepflichtigen Ereignisse haben die meldepflichtigen Reaktor-
schnellabschaltungen (RESA) einen besonderen Stellenwert. Im Unterschied zu dem 
beim Normalbetrieb üblichen langsamen Abfahren der Anlage wird zum Beispiel bei 
der Überschreitung bestimmter Grenzwerte oder bei gravierenden Störungen im 
Kühlmittelkreislauf ein Reaktor mittels der automatischen Reaktorschnellabschaltung 

http://www.bfs.de/de/kerntechnik/ereignisse/standorte/karte_kw.html


 

 

– hierbei fallen die so genannten Steuerstäbe zwischen die Brennelemente und be-
enden die Kettenreaktion – sofort abgeschaltet. 
 
Im Vergleich zu allen weiteren 15 deutschen AKW weisen die beiden baden-württem-
bergischen Altreaktoren GKN Iund KKP I sowohl in absoluten Zahlen, als auch in der 
auf das durchschnittliche Betriebsjahr bezogenen Statistik die meisten meldepflichti-
gen Reaktorschnellabschaltungen auf. Laut offizieller - Mitte Oktober auf eine Anfra-
ge der Grünen Bundestagsfraktion hin vom BMU vorgelegter - Zahlen kam es bislang 
in dem seit knapp 32 Jahren in Betrieb befindlichen Reaktor Neckarwestheim I zu 39 
meldepflichtigen Reaktorschnellabschaltungen. Genau gleich viele meldepflichtige 
Störfälle dieser Art schlagen auch bei dem Siedewasserreaktor Philippsburg I zu Bu-
che. Auffällig ist, dass beide baden-württembergischen Altanlagen mit durchschnitt-
lich 1,2 (GKN I) bzw. 1,3 (KKP I) meldepflichtigen RESA pro Jahr nicht nur absolut, 
sondern auch im Hinblick auf den jährlichen Durchschnitt die deutsche AKW-Pan-
nenstatistik anführen. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt auch, dass die erst 1984 bzw. 1988 ans Netz gegan-
genen Reaktoren Philippsburg II bzw. Neckarwestheim II mit 0,5 bzw. 0.3 melde-
pflichtigen RESA weniger als die Hälfte bzw. weniger als ein Drittel an Vorkommnis-
sen dieser Störfallkategorie aufweisen. 
 
 
Tabelle 2: Meldepflichtige Reaktorschnellabschaltun gen in deutschen AKW 
        (Stand 14.10.09) 

 
 
Quellen: Anzahl RESA: Antwort BMU vom 16.10.2009 auf Schreiben Abg. Kotting-Uhl mit Arbeitsnummer 10/44, 
Datum Erstkritikalität: Bericht für 4.Überprüfungstagung, <http://www.bfs.de/de/www/kerntechnik/CNS2008_DEU.pdf> 

 
Stuttgart, 4.1.2010
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